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I.	 Allgemeine Vorschriften

§ 1	 Firma, Sitz und Dauer der Gesellschaft

	 1.	� Die Gesellschaft führt die Firma:  
SAP AG.

	 2.	 Sitz der Gesellschaft ist Walldorf.

	 3.	 Die Dauer der Gesellschaft ist auf eine bestimmte Zeit nicht beschränkt.

§ 2	 Gegenstand des Unternehmens

	 1.	� Gegenstand des Unternehmens ist die unmittelbare oder mittelbare Tätig-
keit auf dem Gebiet der Entwicklung, der Herstellung und des Vertriebs  
von Erzeugnissen und der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der 
Informationstechnologie, insbesondere in folgenden Bereichen:

		  -	� Entwicklung und Vertrieb integrierter Produkt- und Dienstleistungslösun-
gen im E-Commerce;

		  -	� Entwicklung von EDV-Software und deren Nutzungsüberlassung an Dritte;

		  -	� Organisations- und Einsatzberatung sowie Schulungen der Anwender von 
E-Commerce und sonstigen Softwarelösungen;

		  -	� Vertrieb, Verpachtung, Vermietung oder Vermittlung jeglicher sonstiger 
Nutzungsmöglichkeiten von EDV-Anlagen und einschlägigem Zubehör;

		  -	� kapitalmäßige Beteiligung an im Bereich der lnformationstechnologie  
tätigen Unternehmen zur Förderung der Eröffnung und Erweiterung  
internationaler Märkte in dem Bereich der Informationstechnologie.

	 2.	� Die Gesellschaft ist berechtigt, auf sämtlichen unter Abs. 1 genannten Ge- 
schäftsgebieten selbst tätig zu werden oder solche Aufgaben verbundenen 
Unternehmen i.S.d. §§ 15 ff. AktG zu übertragen; sie ist insbesondere berech-
tigt, ihren Betrieb ganz oder teilweise in solche Unternehmen auszugliedern. 
Sie ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland, zur Grün- 
dung, zum Erwerb und zur Beteiligung an anderen Unternehmen gleicher 
oder verwandter Art sowie zum Abschluss von Unternehmenskooperations- 
und lnteressengemeinschaftsverträgen berechtigt. Die Gesellschaft ist weiter 
berechtigt, sich vornehmlich zur Anlage von Finanzmitteln an Unternehmen 
jeder Art zu beteiligen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen veräußern und 
Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, unter einheitlicher Leitung zusam-
menfassen und Unternehmensverträge mit ihnen schließen oder sich auf die 
Verwaltung der Beteiligung beschränken.
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	 3.	� Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen und Maßnahmen berechtigt, die  
mit dem Unternehmensgegenstand zusammenhängen oder ihm unmittel- 
bar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

§ 3	 Bekanntmachungen und Informationsübermittlung

	� 1.	� Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen, soweit gesetzlich nicht 
anders vorgesehen, ausschließlich im elektronischen Bundesanzeiger. Soweit 
das Gesetz vorsieht, dass den Aktionären Erklärungen oder Informationen 
zugänglich gemacht werden, ohne hierfür eine bestimmte Form vorzugeben, 
genügt das Einstellen auf die Internetseite der Gesellschaft.

	 2.	� Informationen an die Aktionäre der Gesellschaft können im Rahmen des 
gesetzlich Zulässigen auch im Wege der Datenfernübertragung übermittelt 
werden.

II.	 Grundkapital und Aktien

§ 4	 Grundkapital

	 1.	� Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 1.227.755.362 und ist einge-
teilt in Stück 1.227.755.362 nennwertlose Stammaktien.

	 2.	 Die Aktien sind Stückaktien. Sie lauten auf den Inhaber. 

	 3.	� Die Form der Aktienurkunden, der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine 
sowie von Schuldverschreibungen und Zinsscheinen setzt der Vorstand mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats fest. Die Gesellschaft kann Einzelaktien der 
jeweiligen Gattung in Aktienurkunden zusammenfassen, die eine Mehrheit 
von Aktien der jeweiligen Gattung verbriefen (Sammelaktien). Der Anspruch 
des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen.

	 4.	� Bei Ausgabe neuer Aktien kann der Beginn der Gewinnbeteiligung abwei-
chend von § 60 Abs. 2 AktG festgesetzt werden.

	 5.	� Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats bis zum 7. Juni 2015 einmalig oder mehrmalig um bis zu insge-
samt EUR 250 Mio. gegen Bareinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den 
Inhaber lautenden nennwertlosen Stammaktien mit Stimmrecht zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital I). Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug 
anzubieten, wobei auch ein mittelbares Bezugsrecht im Sinne des § 186 Abs. 
5 Satz 1 AktG genügt. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre aus-
zunehmen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus 
dem Genehmigten Kapital I festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die 
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Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der 
Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital I oder nach Ab- 
lauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung 
aus dem Genehmigten Kapital I anzupassen.

	 6. �	� Das Grundkapital ist um weitere EUR 34.560.360 durch Ausgabe von bis zu 
Stück 34.560.360 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien mit 
Stimmrecht bedingt erhöht (Bedingtes Kapital IIIa). Die bedingte Kapitaler-
höhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber von Wandelschuld- 
verschreibungen und Aktienoptionen, die aufgrund des Ermächtigungs-
beschlusses der Hauptversammlung vom 18. Januar 2000, ergänzt und 
angepasst durch die Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 3. Mai 
2001, im Rahmen des „Long Term Incentive-Plans der SAP AG 2000“ von der 
SAP AG ausgegeben worden sind, von ihrem Wandlungs- bzw. Bezugsrecht 
auf Stammaktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft 
nicht in Erfüllung der Wandlungs- bzw. Bezugsrechte eigene Aktien gewährt. 
Die aus der Ausübung dieser Bezugsrechte hervorgehenden neuen Aktien 
der Gesellschaft nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum 
Zeitpunkt der Ausübung des Wandlungs- bzw. Bezugsrechts noch kein Be- 
schluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns 
gefasst worden ist, am Gewinn teil.

	 7.	� Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Auf
sichtsrats bis zum 7. Juni 2015 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 
EUR 250 Mio. gegen Bar- oder Sacheinlagen durch Ausgabe neuer, auf den 
Inhaber lautender nennwertloser Stammaktien mit Stimmrecht zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital II). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen 
auszuschließen:

		  - 	 für Spitzenbeträge;

		  - 	� wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen 
Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallen-
de anteilige Betrag des Grundkapitals weder 10 % des zum 8. Juni 2010 
noch 10 % des zum Zeitpunkt der Eintragung der Ermächtigung noch 10 % 
des zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen Grund-
kapitals der Gesellschaft überschreitet und der Ausgabebetrag der neu- 
en Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher 
Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung  
des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der  
§§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet; bei der Be- 
rechnung der 10%-Grenze ist der anteilige Betrag am Grundkapital abzu-
setzen, der auf neue oder zurückerworbene Aktien entfällt, die seit dem  
8. Juni 2010 unter vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss gemäß oder 
entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert wor-
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den sind, sowie der anteilige Betrag am Grundkapital, auf den sich Options- 
oder Wandlungsrechte bzw. -pflichten aus Schuldverschreibungen bezie-
hen, die seit dem 8. Juni 2010 in sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs. 
3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind;

		  -	� bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien im 
Rahmen des Zusammenschlusses mit anderen Unternehmen oder des 
Erwerbs von Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder Beteiligungen 
an Unternehmen.

		�  Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weite- 
ren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Geneh-
migten Kapital II festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung 
der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung 
des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital II oder nach Ablauf der 
Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus 
dem Genehmigten Kapital II anzupassen.

	 8. 	� Das Grundkapital ist um weitere bis zu EUR 100 Mio. durch Ausgabe von bis 
zu Stück 100 Mio. auf den Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien mit 
Stimmrecht bedingt erhöht (Bedingtes Kapital IV). Die bedingte Kapital-
erhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von 
Wandelschuldverschreibungen oder Optionsscheinen aus Optionsschuld-
verschreibungen, die von der SAP AG oder deren unmittelbaren oder mittel-
baren Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften auf Grund des Ermächtigungs-
beschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 25. Mai 2011 bis zum 
24. Mai 2016 ausgegeben bzw. garantiert werden, von ihren Wandlungs- bzw. 
Optionsrechten Gebrauch machen und soweit nicht andere Erfüllungsfor-
men zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt 
zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbe-
schlusses jeweils zu bestimmenden Wandlungs- bzw. Optionspreis. Die neu-
en Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch 
Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten entstehen, am Gewinn teil. 
Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung  
der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

	 9.	� Das Grundkapital ist um weitere EUR 2.061.992 durch Ausgabe von bis zu 
Stück 2.061.992 auf den Inhaber lautende Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, 
die mit dem Gewinnvorzug gemäß § 23 Abs. 6 der Satzung ausgestattet sind 
und etwa bereits ausgegebenen Vorzugsaktien aus dem ehemaligen Beding-
ten Kapital II und diesem Bedingten Kapital gleichstehen, bedingt erhöht 
(Bedingtes Kapital III). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 
durchgeführt, wie Inhabern von Wandelschuldverschreibungen und Aktien
optionen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversamm
lung vom 18. Januar 2000 im Rahmen des „Long Term Incentive-Plans der 
SAP AG 2000“ bis zum 16. März 2001 von der SAP AG ausgegeben worden 
sind, noch ein Wandlungs- bzw. Bezugsrecht auf Vorzugsaktien der Gesell-
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schaft zusteht und von diesen geltend gemacht wird und die Gesellschaft 
nicht in Erfüllung der Wandlungs- bzw. Bezugsrechte eigene Aktien gewährt. 
Die aus der Ausübung dieser Bezugsrechte hervorgehenden neuen Aktien 
der Gesellschaft nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum 
Zeitpunkt der Ausübung des Wandlungs- bzw. Bezugsrechts noch kein Be- 
schluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns 
gefasst worden ist, am Gewinn teil.

	 10.	� Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichts-
rats bis zum 7. Juni 2015 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt  
EUR 29.773.890 gegen Bar- oder Sacheinlagen durch Ausgabe neuer, auf den 
Inhaber lautender nennwertloser Stammaktien mit Stimmrecht zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital III). Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. 
Die neuen Aktien dürfen nur zur Gewährung von Aktien an Mitarbeiter der  
SAP AG und nachgeordneter mit ihr verbundener Unternehmen (Beleg-
schaftsaktien) ausgegeben werden. Die neuen Aktien können dabei auch  
an ein Kreditinstitut oder ein anderes die Voraussetzungen des § 186 Abs. 5 
Satz 1 AktG erfüllendes Unternehmen ausgegeben werden, das die Aktien  
mit der Verpflichtung übernimmt, sie ausschließlich zur Gewährung von 
Belegschaftsaktien zu verwenden. Soweit gesetzlich zulässig, können die 
Belegschaftsaktien auch in der Weise ausgegeben werden, dass die auf sie  
zu leistende Einlage aus dem Teil des Jahresüberschusses gedeckt wird, den 
Vorstand und Aufsichtsrat nach § 58 Abs. 2 AktG in andere Gewinnrücklagen 
einstellen können. Die Belegschaftsaktien können auch im Wege von Wertpa-
pierdarlehen von einem Kreditinstitut oder einem anderen die Vorausset-
zungen des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG erfüllenden Unternehmen beschafft  
und die neuen Aktien zur Rückführung dieser Wertpapierdarlehen verwendet 
werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 
weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem 
Genehmigten Kapital III festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die 
Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der 
Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital III oder nach 
Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitaler-
höhung aus dem Genehmigten Kapital III anzupassen.
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III.	Verfassung und Verwaltung der Gesellschaft

§ 5	 Organe

	 Organe der Gesellschaft sind:

	� a)  Vorstand,  
b)  Aufsichtsrat,  
c)  Hauptversammlung.

Der Vorstand

§ 6	 Zusammensetzung des Vorstands

	 1.	� Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Bestellung von 
stellvertretenden Mitgliedern des Vorstands ist zulässig. Diese haben in 
Bezug auf die Vertretung der Gesellschaft nach außen dieselben Rechte  
wie die ordentlichen Mitglieder des Vorstands.

	 2.	� Die Bestimmung der Anzahl sowie die Bestellung der ordentlichen Vor
standsmitglieder und der stellvertretenden Vorstandsmitglieder, der Ab-
schluss der Anstellungsverträge sowie der Widerruf der Bestellung erfolgen 
durch den Aufsichtsrat, ebenso die Ernennung eines Mitglieds des Vorstands 
zum Vorstandsvorsitzenden sowie eines weiteren Vorstandsmitglieds zum 
stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden oder weiterer Vorstandsmitglieder 
zu stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden.

§ 7	 Geschäftsordnung und Beschlussfassung des Vorstands

	 1.	 Der Vorstand gibt sich einstimmig seine eigene Geschäftsordnung.

	 2.	� Die Beschlüsse des Vorstands werden mit Stimmenmehrheit gefasst.  
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorstandsvorsitzenden, im Falle 
seiner Verhinderung die des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden,  
den Ausschlag.

§ 8	 Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft

	 Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten

	� a)	 durch zwei Vorstandsmitglieder 
b)	 durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen.
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§ 9	 Beschränkung der Geschäftsführungsbefugnis des Vorstands

	� Der Vorstand ist der Gesellschaft gegenüber verpflichtet, die Beschränkungen 
einzuhalten, die die Satzung oder der Aufsichtsrat für den Umfang seiner Ge- 
schäftsführungsbefugnis festgesetzt hat oder die sich aus einem Beschluss  
der Hauptversammlung nach § 119 AktG ergeben.

Der Aufsichtsrat

§ 10	Zusammensetzung, Amtsdauer

	 1.	� Der Aufsichtsrat besteht aus sechzehn Mitgliedern. Davon werden acht Mit
glieder von den Anteilseignern und acht Mitglieder von den Arbeitnehmern 
nach den Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes 1976 gewählt.

	 2.	� Soweit die Hauptversammlung nicht bei der Wahl für einzelne der von ihr zu 
wählenden Mitglieder oder für den Gesamtaufsichtsrat einen kürzeren Zeit-
raum beschließt, werden die Aufsichtsratsmitglieder bis zur Beendigung der 
ordentlichen Hauptversammlung bestellt, die über die Entlastung für das 
vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Jahr, in 
welchem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

	 3.	� Für Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner können Ersatzmitglieder ge-
wählt werden, die in einer bei der Wahl festgelegten Reihenfolge an die Stelle 
vorzeitig ausscheidender Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner treten.

	 4.	� Wird ein Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner anstelle eines ausscheiden-
den Mitglieds gewählt, so besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des 
ausscheidenden Mitglieds. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des Ausschei-
denden, so erlischt sein Amt mit Beendigung der nächsten Hauptversammlung, 
in der eine Neuwahl stattfindet, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit 
des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. Wenn die Hauptversammlung 
für ein weggefallenes, durch ein Ersatzmitglied ersetztes Aufsichtsratsmit-
glied eine Neuwahl vornimmt, so tritt jenes wieder in seine Stellung als 
Ersatzmitglied ein.

	 5.	� Die Mitglieder und die Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt 
durch eine an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder an den Vorstand zu 
richtende schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen 
niederlegen.

§ 11	 Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats

	 1.	� Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm durch das Gesetz, die 
atzung oder in sonstiger Weise zugewiesen werden. Dem Aufsichtsrat steht 
neben dem Vorstand das Recht zu, die Hauptversammlung einzuberufen.
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	 2.	� Der Aufsichtsrat ist zur Vornahme von Satzungsänderungen berechtigt,  
die nur die Fassung betreffen.

	 3.	� Der Aufsichtsrat hat zu jeder Zeit das Recht, die gesamte Geschäftsführung 
des Vorstands zu überwachen und demgemäß alle Bücher und Schriften so-
wie die Vermögensgegenstände der Gesellschaft einzusehen und zu prüfen.

	 4.	� Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat laufend in dem vom Gesetz festgelegten 
Umfang zu berichten.

	 5.	� Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und ihnen – soweit 
gesetzlich zulässig – auch Entscheidungsbefugnisse übertragen.

§ 12	 Willenserklärungen des Aufsichtsrats

	 1.	� Willenserklärungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse werden namens 
des Aufsichtsrats durch den Vorsitzenden oder, im Falle seiner Verhinderung, 
durch dessen Stellvertreter abgegeben.

	 2.	� Ständiger Vertreter des Aufsichtsrats gegenüber Dritten, insbesondere ge- 
genüber Gerichten und Behörden sowie gegenüber dem Vorstand, ist der 
Vorsitzende oder, im Falle seiner Verhinderung, dessen Stellvertreter.

§ 13	 Vorsitzender und Stellvertreter

	 1.	� Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der alle von der Hauptversamm-
lung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt worden sind, findet 
eine Aufsichtsratssitzung statt, zu der es einer besonderen Einladung nicht 
bedarf. In dieser Sitzung wählt der Aufsichtsrat aus seiner Mitte für die 
Dauer seiner Amtszeit einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter.

	 2.	� Wird bei der Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden oder seines Stellvertreters 
die erforderliche Mehrheit nicht erreicht, so findet für die Wahl des Aufsichts
ratsvorsitzenden und seines Stellvertreters ein zweiter Wahlgang statt. In 
diesem Wahlgang wählen die Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner den 
Aufsichtsratsvorsitzenden und die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 
den Stellvertreter jeweils mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

	 3.	� Im Anschluss an die Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden und seines Stell
vertreters bildet der Aufsichtsrat zur Wahrnehmung der in § 31 Abs. 3 Satz 1 
des Mitbestimmungsgesetzes bezeichneten Aufgabe einen Ausschuss, dem 
der Aufsichtsratsvorsitzende, sein Stellvertreter sowie je ein von den Auf
sichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer und von den Aufsichtsratsmitglie
dern der Anteilseigner mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gewähl-
tes weiteres Mitglied angehören.
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	 4.	� Ist der Aufsichtsratsvorsitzende an der Ausübung seines Amtes verhindert, 
so tritt sein Stellvertreter an die Stelle des Vorsitzenden. § 20 Abs. 1 bleibt 
unberührt.

	 5.	� Scheiden der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, 
so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für den Ausgeschiedenen 
vorzunehmen. Das Gleiche gilt bei einem vorzeitigen Ausscheiden eines der 
weiteren Mitglieder des in Abs. 3 genannten Ausschusses.

§ 14	Einberufung und Beschlussfassung

	 1.	� Der Aufsichtsrat gibt sich mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder 
seine eigene Geschäftsordnung. Für die Einberufung, Beschlussfähigkeit und 
Beschlussfassung gelten die nachfolgenden Bestimmungen; in der Geschäfts- 
ordnung können hierzu ergänzende Bestimmungen getroffen werden.

	 2.	� Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden mit einer 
Frist von vierzehn Tagen schriftlich, per E-Mail, Telefax oder Computerfax ein-
berufen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung der 
Einberufung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden 
Fällen kann der Vorsitzende die Frist abkürzen und die Sitzung auch münd-
lich, fernmündlich, fernschriftlich, telegrafisch oder auf einem anderen ge- 
eigneten elektronischen Weg einberufen.

	 3.	� Die Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse finden in der Regel 
als Präsenzsitzungen statt. Der Aufsichtsrat kann in seiner Geschäftsord-
nung vorsehen, dass die Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse 
auch in Form einer Videokonferenz abgehalten werden können oder dass ein-
zelne Aufsichtsratsmitglieder im Wege der Videoübertragung zugeschaltet 
werden können mit der Maßgabe, dass in diesen Fällen auch die Beschluss-
fassung im Wege der Videokonferenz bzw. Videoübertragung erfolgen kann.

	 4.	� Der Aufsichtsrat kann in seiner Geschäftsordnung vorsehen, dass eine  
Beschlussfassung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse außerhalb von 
Sitzungen durch schriftliche, fernmündliche oder andere vergleichbare  
Formen der Beschlussfassung, insbesondere auch durch Videokonferenzen, 
zulässig ist. Fernmündliche oder sonstige nicht in schriftlichen Übermitt-
lungsverfahren gefasste Beschlüsse sind nachträglich schriftlich zu bestä-
tigen.

	 5.	� An den Sitzungen des Aufsichtsrats kann der Vorstand mit beratender 
Stimme teilnehmen.

	 6.	� Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens acht Mitglieder an der 
Sitzung teilnehmen. Die Beschlüsse bedürfen der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen, soweit nicht Gesetz oder Satzung etwas anderes zwingend vor-
schreiben. Ergibt eine Abstimmung im Aufsichtsrat Stimmengleichheit, so 
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hat bei einer erneuten Abstimmung über denselben Gegenstand, wenn auch 
sie Stimmengleichheit ergibt, der Aufsichtsratsvorsitzende zwei Stimmen. 
Auch die zweite Stimme kann in der in Abs. 3 und 4 bezeichneten Weise 
übermittelt werden. Dem Stellvertreter steht der Stichentscheid nicht zu.

§ 15	 Verschwiegenheitspflicht

	 1.	� Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit bekannt 
geworden sind, haben die Aufsichtsratsmitglieder Stillschweigen zu bewah-
ren. Bei Sitzungen des Aufsichtsrats anwesende Personen, die nicht Auf
sichtsratsmitglieder sind, sind zur Verschwiegenheit ausdrücklich zu ver-
pflichten.

	 2.	� Beabsichtigt ein Aufsichtsratsmitglied, Informationen an Dritte weiterzuge-
ben, so hat er dies dem Aufsichtsrat und dem Vorstand zuvor unter Bekannt-
gabe der Personen, an die die Information erfolgen soll, mitzuteilen. Dem 
Aufsichtsrat und dem Vorstand ist vor Weitergabe der Informationen Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben, ob die Weitergabe der Information mit 
Absatz 1 vereinbar ist. Die Stellungnahme wird durch den Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats und den Vorstandsvorsitzenden abgegeben.

	 3.	� An die in den vorstehenden Absätzen geregelte Verschwiegenheitspflicht 
sind die Aufsichtsratsmitglieder auch nach ihrem Ausscheiden gebunden.

§ 16	Vergütung

	 1.	� Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält neben dem Ersatz seiner Auslagen eine 
Vergütung, die aus festen und variablen Vergütungsbestandteilen besteht.

	 2.	� Die feste Vergütung beträgt jährlich für den Vorsitzenden EUR 100.000, für 
seinen Stellvertreter EUR 70.000 und für die übrigen Aufsichtsratsmitglieder 
EUR 50.000. Für die Mitgliedschaft im Prüfungsausschuss erhalten die Auf-
sichtsratsmitglieder zusätzlich eine feste Vergütung von jährlich EUR 15.000 
und für die Mitgliedschaft in einem anderen Ausschuss des Aufsichtsrats  
EUR 10.000, soweit der jeweilige Ausschuss im Geschäftsjahr getagt hat; der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses erhält EUR 25.000 und der Vorsitzen-
de eines anderen Ausschusses erhält EUR 20.000. Die feste Vergütung ist 
nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbar.

	 3.	� Die variable Vergütung beträgt für das jeweilige Geschäftsjahr für den Vor-
sitzenden EUR 10.000, für seinen Stellvertreter EUR 8.000 und für die übri-
gen Aufsichtsratsmitglieder EUR 6.000 für jede EUR 0,01 ausgeschüttete 
Dividende je Aktie, die EUR 0,40 Dividende je Aktie übersteigt. Die variable 
Vergütung ist zahlbar nach Ablauf der Hauptversammlung, die über die Divi-
dende des betreffenden Geschäftsjahres beschließt. 
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	 4.	� Die Gesamtvergütung ohne Ausschussvergütung beträgt jedoch höchstens 
für den Vorsitzenden EUR 250.000, für seinen Stellvertreter EUR 200.000 
und für die übrigen Aufsichtsratsmitglieder EUR 150.000.

	 5.	� Aufsichtsratsmitglieder, die nicht während des gesamten Geschäftsjahres im 
Amt waren, erhalten für jeden angefangenen Monat ihrer Tätigkeit ein Zwölf
tel der Vergütung. Entsprechendes gilt für die erhöhte Vergütung für den 
Vorsitzenden und den Stellvertreter gemäß § 16 Abs. 2 Satz 1 der Satzung 
und die Vergütung für den Vorsitz und die Mitgliedschaft in einem Ausschuss 
gemäß § 16 Abs. 2 Satz 2 der Satzung.

	 6.	� Die von einem Aufsichtsratsmitglied in Rechnung gestellte oder in einer die 
Rechnung ersetzenden Gutschrift ausgewiesene Umsatzsteuer wird in jewei-
liger gesetzlicher Höhe zusätzlich gezahlt.

Die Hauptversammlung

§ 17	 Einberufung der Hauptversammlung

	 1.	� Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, an einem Ort im 
Umkreis von 50 km um den Sitz der Gesellschaft oder in einer Stadt mit Sitz 
einer deutschen Wertpapierbörse in der Bundesrepublik Deutschland statt. 
Sollten der Abhaltung der Hauptversammlung an diesen Orten Schwierig
keiten begegnen, so kann sie vom Vorstand oder vom Aufsichtsrat an einen 
anderen Ort einberufen werden. Der Hauptversammlungsort ist in der Einla
dung anzugeben.

	 2.	� Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder durch den Aufsichtsrat 
einberufen.

	 3.	� Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt durch einmalige Bekannt-
machung im elektronischen Bundesanzeiger mit den gesetzlich erforderli-
chen Angaben mit einer Frist von mindestens dreißig Tagen vor der Versamm- 
lung verlängert um die Tage der Anmeldefrist nach § 18 Abs. 2 der Satzung; 
dabei werden der Tag der Versammlung und der Tag der Einberufung nicht 
mitgerechnet.

§ 18	Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung

	 1.	� Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-
rechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptver- 
sammlung anmelden und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachweisen.

	 2. �	� Die Anmeldung muss in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein 
und der Gesellschaft in Textform unter der in der Einberufung hierfür mitge-
teilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung zugehen; dabei 
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werden der Tag der Versammlung und der Tag der Anmeldung nicht mitge-
rechnet. In der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist 
vorgesehen werden.

	 3.	� Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss durch einen von dem depotführen-
den Institut in Textform erstellten und in deutscher oder englischer Sprache 
abgefassten Nachweis erfolgen. Der Nachweis des depotführenden Instituts 
hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu bezie-
hen. Absatz 2 gilt für den Nachweis entsprechend.

	 4.	� Die Anwendbarkeit eines anderen, nach dem Gesetz zwingend eröffneten 
Anmelde- oder Nachweisverfahrens bleibt unberührt.

	 5.	� Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptver-
sammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevoll-
mächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder 
teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können.

	 6.	� Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch 
ohne an der Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektroni-
scher Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl).

§ 19	 Stimmrecht

	 1.	� Je eine Stammaktie gewährt eine Stimme. Sofern Vorzugsaktien der Gesell
schaft ausgegeben werden, gewähren diese vorbehaltlich zwingender gesetz-
licher Vorschriften kein Stimmrecht. Soweit solchen Vorzugsaktien nach dem 
Gesetz ein Stimmrecht zusteht, gewährt je eine Vorzugsaktie eine Stimme.

	 2. 	� Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die 
Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmäch- 
tigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der vom Gesetz bestimmten 
Form. In der Einberufung kann eine Erleichterung hiervon bestimmt werden. 
Diese Erleichterung kann auf Vollmachten an die von der Gesellschaft benann- 
ten Stimmrechtsvertreter beschränkt werden.

	 3.	� Solange Aktienurkunden nicht ausgegeben sind, werden in der Einladung zur 
Hauptversammlung die Bedingungen festgelegt, die von den Aktionären zum 
Nachweis ihres Stimmrechts zu erfüllen sind.

§ 20	Vorsitz und Leitung der Hauptversammlung, Teilnahme von Vorstands- und  
	 Aufsichtsratsmitgliedern, Bild- und Tonübertragung

	 1.	� Zum Vorsitz in der Hauptversammlung ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats 
berufen. Im Falle seiner Verhinderung bestimmt er ein anderes Aufsichtsrats
mitglied, das diese Aufgabe wahrnimmt. Ist der Vorsitzende verhindert und 
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hat er niemanden zu seinem Vertreter bestimmt, so leitet die Hauptver
sammlung ein von den Anteilseignervertretern im Aufsichtsrat gewähltes 
Aufsichtsratsmitglied.

	 2.	� Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge der 
Verhandlungsgegenstände sowie die Reihenfolge und die Form der Abstim
mungen. Der Vorsitzende kann auch das Frage- und Rederecht der Aktionäre 
zeitlich angemessen beschränken; er kann insbesondere den zeitlichen Rah- 
men des Versammlungsverlaufs, der Aussprache zu den einzelnen Tages
ordnungspunkten sowie des einzelnen Frage- und Redebeitrags angemessen 
festsetzen. Das Ergebnis der Abstimmung kann im Subtraktionsverfahren 
durch Abzug der Ja- oder Nein-Stimmen und der Stimmenthaltung von den 
den Stimmberechtigten zustehenden Stimmen ermittelt werden.

	 3.	� Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sollen an der Haupt
versammlung persönlich teilnehmen. Ist einem Aufsichtsratsmitglied die 
Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung nicht möglich, weil es sich aus 
wichtigem Grund im Ausland aufhält, so kann es an der Hauptversammlung 
auch im Wege der Bild- und Tonübertragung teilnehmen.

	 4.	� Der Vorstand ist ermächtigt, die vollständige oder teilweise Bild- und Ton-
übertragung der Versammlung zuzulassen.

§ 21	 Beschlussfassung der Hauptversammlung

	 1.	� Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der durch das Gesetz bestimm-
ten Mehrheiten.

	 2.	� Im Falle der Stimmengleichheit gilt, ausgenommen bei Wahlen, ein Antrag  
als abgelehnt.

	 3.	� Sofern bei Wahlen im ersten Wahlgang die einfache Stimmenmehrheit nicht 
erreicht wird, findet eine Stichwahl zwischen den Personen statt, die die 
höchsten Stimmzahlen erhalten haben. Bei gleicher Stimmzahl im zweiten 
Wahlgang entscheidet das Los.

§ 22	 Niederschrift der Hauptversammlung

	 1.	� Über die Verhandlungen in der Hauptversammlung wird eine notarielle 
Niederschrift aufgenommen und von dem Notar unterschrieben.

	 2.	� Die Niederschrift hat für die Aktionäre sowohl untereinander als auch in 
Beziehung auf ihre Vertreter volle Beweiskraft.

	 3.	 Eine Beifügung der Vollmachten zu der Niederschrift ist nicht erforderlich.
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IV.	�Jahresabschluss und Verwendung  
des Bilanzgewinns

§ 23	� Geschäftsjahr, Geschäftsbericht, Jahresabschluss und Konzernabschluss, 
Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats, Verteilung des Bilanzgewinns

	 1.	 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

	 2.	� Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres den Jah-
resabschluss und den Konzernabschluss sowie den Lagebericht und den  
Konzernlagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und dem 
Aufsichtsrat und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand 
dem Aufsichtsrat den Vorschlag vorzulegen, den er der Hauptversammlung 
für die Verwendung des Bilanzgewinns machen will. §§ 298 Abs. 3 und 315 
Abs. 3 HGB bleiben unberührt.

	 3.	� Der Jahresabschluss, der Konzernabschluss, der Lagebericht und der Kon
zernlagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats gemäß § 171 Abs. 2 AktG sowie 
der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sind von 
der Einberufung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht 
der Aktionäre auszulegen. Die Verpflichtungen nach Satz 1 bestehen nicht, 
wenn die dort bezeichneten Dokumente für denselben Zeitraum über die 
Internetseite der Gesellschaft zugänglich sind.

	 4.	� Die Hauptversammlung beschließt alljährlich, nach Entgegennahme des 
gemäß § 171 Abs. 2 AktG vom Aufsichtsrat zu erstattenden Berichts, in den 
ersten acht Monaten des Geschäftsjahres über die Entlastung des Vorstands 
und Aufsichtsrats, über die Verwendung des Bilanzgewinns, über die Wahl 
des Abschlussprüfers und in den im Gesetz vorgesehenen Fällen über die 
Feststellung des Jahresabschlusses und die Billigung des Konzernabschlus-
ses.

	 5.	� Vorstand und Aufsichtsrat sind ermächtigt, bei der Feststellung des Jahres
abschlusses den Jahresüberschuss, der nach Abzug der in die gesetzliche 
Rücklage einzustellenden Beträge und eines Verlustvortrages verbleibt, zum 
Teil oder ganz in die Gewinnrücklage einzustellen. Die Einstellung eines grö-
ßeren Teils als der Hälfte des Jahresüberschusses ist nicht zulässig, soweit 
die anderen Gewinnrücklagen nach der Einstellung die Hälfte des Grund
kapitals übersteigen würden.

	 6.	� Sofern stimmrechtslose Vorzugsaktien der Gesellschaft ausgegeben werden, 
wird auf diese Vorzugsaktien aus dem zur Verteilung gelangenden Bilanz
gewinn je Stück Vorzugsaktie eine um 1 Cent höhere Dividende als die Divi
dende je Stück Stammaktie, mindestens jedoch eine Dividende von 1 Cent  
je Vorzugsaktie, gezahlt. Wenn der Bilanzgewinn eines Geschäftsjahres nicht 
ausreicht, um den Vorzugsbetrag gemäß Satz 1 zu zahlen, ist aus dem Bilanz- 
gewinn des darauf folgenden Geschäftsjahres zunächst der Rückstand ohne 
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Zinsen nachzuzahlen und sodann der volle Vorzugsbetrag dieses Geschäfts
jahres auf die Vorzugsaktien zu verteilen. Bei rückständigen Vorzugsbeträgen 
mehrerer Geschäftsjahre sind aus dem Bilanzgewinn zunächst die Rück
stände ohne Zinsen in der Reihenfolge ihrer Entstehung und nach Tilgung 
sämtlicher Rückstände sodann der Vorzugsbetrag des Geschäftsjahres aus-
zuzahlen, das der Gewinnverteilung vorausgeht. Das Nachzahlungsrecht ist 
Bestandteil des Gewinnanteils desjenigen Geschäftsjahres, aus dessen 
Bilanzgewinn die Nachzahlung auf die Vorzugsaktien gewährt wird.

	 7.	� Die Hauptversammlung kann anstelle einer Barausschüttung eine Verwen
dung des Bilanzgewinns im Wege einer Sachausschüttung beschließen. 

§ 24	Kosten der Gründung und Umwandlung

	� Die Gesellschaft trägt den Aufwand der Gründung und Umwandlung in Höhe von 
schätzungsweise DM 250.000.

– Ende der Satzung –
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5 UR 1216/2011

Notarielle Bescheinigung (§ 181 Absatz 1 Aktiengesetz)

Hiermit wird bescheinigt, dass der vorstehende vollständige Wortlaut der Satzung 
hinsichtlich der geänderten Bestimmungen mit dem Beschluss über die Änderun- 
gen und hinsichtlich der unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Han-
delsregister eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen. 

Die geänderten Bestimmungen ergeben sich aus dem Beschluss des Aufsichtsrates 
vom 13. Oktober 2011, der mir in Urschrift vorliegt.

Heidelberg, den 13. Oktober 2011

Notariat 5 Heidelberg

Notariatsdirektor G a u l , Notar
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